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VG Münster: Pflegewohngeld (hier: u.a. zur Bestimmung des anrechenbaren Vermö-
gens – Bestattungsvorsorge und Dauergrabpflege) 
 
VG Münster, Urt. v. 22.09.09 (Az. 6 K 1044/08) 
 
 
(…) 
 
Aus dem Sachverhalt: 
 
Die am 6. Januar 1933 geborene Klägerin 
ist seit dem 9. September 2007 verwitwet 
und lebt seit dem 3. November 2007 im 
Altenheim „I. N. „ in T. Sie bedarf der 
vollstationären Pflege, ist schwerbehindert 
mit einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 100 und in Pflegestufe II eingestuft. 
 
Am 27. September 2007 schloss sie bei der 
Gesellschaft für Dauergrabpflege „Westfa-
len-Lippe" mBH einen Treuhandvertrag 
zur Bestattungsvorsorge und Dauergrab-
pflege über einen Betrag von 13.343,20 
EUR zuzüglich 676,15 EUR Verwaltungs-
gebühren ab. Dabei waren 5.493,20 EUR 
an Bestattungskosten vorgesehen; für die 
Grabpflege waren 145 EUR jährlich zu-
züglich 30 EUR für die Bepflanzung im 
Sommer und 30 EUR für die Bepflanzung 
im Herbst sowie weitere 30 EUR insge-
samt jährlich für Bodenverbesserung und 
Erhaltungsgießen, insgesamt also 235 EUR 
jährlich vorgesehen. Der Dauergrabpflege-
vertrag sah eine Laufzeit von 30 Jahren 
vor. Bei dem Grab handelte es sich um 
dasjenige, in welchem bereits der verstor-
bene Ehemann der Klägerin beigesetzt 
war. Am 09. Oktober 2007 buchte sie von 
ihrem Sparbuch 14.500 EUR auf ihr Giro-
konto um, von denen sie umgehend den 
Betrag für den Treuhandvertrag an die Ge-
sellschaft überwies. 
 
Am 30. Oktober 2007 stellte die Verwal-
tung des Heimes, in welchem die Klägerin 
untergebracht war, beim Beklagten einen 
Antrag auf die Bewilligung von Pflege-
wohngeld für den von der Klägerin bei ihr 

belegten Heimplatz; am 16. November 
2007 stellte der Sohn der Klägerin einen 
Antrag auf Übernahme der ungedeckten 
Heimpflegekosten aus Mitteln der Sozial-
hilfe bei der Gemeinde Nottuln, der an den 
Beklagten weitergeleitete wurde. In der 
Folgezeit legte der Sohn der Klägerin die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
der Klägerin für diese offen. Mit Schreiben 
vom 28. Januar 2008 hörte der Beklagte 
die Klägerin zu Händen ihres Sohnes zu 
der beabsichtigten Ablehnung des Pflege-
wohngeldantrages an. Dabei ging der Be-
klagte davon aus, dass die Klägerin insge-
samt über Vermögen in Höhe von 
21.946,94 EUR verfügte, wobei der Betrag 
in Höhe des Treuhandvertrages mit einbe-
zogen war. Nach Auffassung des Beklag-
ten überschritt das Vermögen der Klägerin 
damit die Vermögensfreigrenze um 
11.946,49 EUR. Daraufhin führte der Sohn 
der Klägerin aus, dass der Bestattungsvor-
sorge- und Grabpflegevertrag dem Vermö-
gen nicht zugerechnet werden dürfe. Das 
nach Abzug des hierfür zu veranschlagen-
den Betrages noch vorhandene Vermögen 
unterschreite die Vermögensfreigrenze von 
10.000 EUR. Diese Auffassung entspreche 
auch den aktuellen Gerichtsentscheidungen 
zu diesen Fragen. 
 
Durch Bescheide vom 31. März 2008 an 
die Klägerin und an das beigeladene Heim 
lehnte der Beklagte die Gewährung von 
Pflegewohngeld ab. Zur Begründung führ-
te er aus, dass zwar nach der Rechtspre-
chung teilweise die Inanspruchnahme von 
Geldbeträgen aus einem Bestattungsvor-
sorgevertrag als Härte angesehen worden 
sei mit der Folge, dass die entsprechenden 
Beträge nicht berücksichtigt werden dürf-
ten. Voraussetzung für diese Wertung sei 
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es allerdings, dass nach der Kündigung des 
Bestattungsvorsorgevertrages für den 
betreffenden Hilfesuchenden eine ange-
messene Bestattung bzw. Grabpflege nicht 
mehr gewährleistet sei. Das sei etwa bei 
alleinstehenden Personen der Fall. Der Fall 
der Klägerin sei allerdings anders zu wer-
ten, da ihr Sohn für die Übernahme der 
Bestattungs- und Grabpflegekosten ver-
antwortlich sei. Dies entspreche seiner 
sittlichen und moralischen Verpflichtung. 
Das Verlangen, den Vertrag zu kündigen 
und die Gelder für die Heimunterbringung 
einzusetzen, stelle deshalb keine unzumut-
bare Härte i. S. d. gesetzlichen Vorschrif-
ten dar. Hinzu komme, das die durch den 
fraglichen Vertrag festgelegten Beträge als 
unangemessen anzusehen sein. Ein Bestat-
tungsvorsorgevertrag könne allenfalls bis 
zu einer Höhe von 3.000 EUR als ange-
messen angesehen werden, für die Grab-
pflege könnten nochmals 3.000 EUR be-
rücksichtigt werden. Alle darüber liegen-
den Beträge seien als unangemessen hoch 
anzusehen. Des Weiteren sei der Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses zu berücksichtigen. 
Die Festlegung von Vermögensteilen 
durch Abschluss eines Bestattungsvorsor-
gevertrages in Kenntnis dessen, dass in 
kürzester Zeit durch den Heimbezug Hilfe-
bedürftigkeit eintreten werde, könne nicht 
zur Annahme einer Härte führen. Die Klä-
gerin habe den Bestattungsvorsorge- und 
Dauergrabpflegevertrag am 27. September 
2007 abgeschlossen, bereits am 30. Okto-
ber 2007 seien die Anträge auf Bewilli-
gung von Sozialhilfe und von Pflegewohn-
geld gestellt worden. Damit seien mit Ab-
schluss des Bestattungsvorsorge- und Dau-
ergrabpflegevertrages der Eintritt der Hil-
febedürftigkeit und der Heimaufnahme 
bereits absehbar gewesen. 
 
Daraufhin hat die Klägerin am 23. April 
2008 die vorliegende Klage erhoben, mit 
der sie ihr Begehren weiter verfolgt. Zur 
Begründung lässt sie vortragen, dass der 
Bestattungsvorsorge- und Dauergrabpfle-
gevertrag ohnehin nicht kündbar sei. Im 

übrigen sei er aber auch nicht zum ge-
schützten Vermögen zu rechnen, der ent-
sprechende Betrag sei vielmehr überhaupt 
nicht zu berücksichtigen. Es müsse der 
Klägerin möglich sein, auf diese Weise für 
eine angemessene Bestattung und Grab-
pflege Vorsorge zu treffen.  
 
Die Klägerin beantragt, 
den Beklagten unter Aufhebung des Be-
scheides vom 31. März 2008 zu verpflich-
ten, dem Träger des Heimes „I. N. „ für 
den von der Klägerin belegten Heimplatz 
Pflegewohngeld in gesetzlicher Höhe für 
die Zeit ab Antragstellung am 30. Oktober 
2007 zu bewilligen. 
 
Der Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen. 
 
Zur Begründung beruft er sich auf die Aus-
führungen in dem angegriffenen Bescheid, 
die er weiter vertieft. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- 
und Streitstandes wird auf den Inhalt der 
Gerichtsakte und der vorgelegten Verwal-
tungsvorgänge des Beklagten (Beiakten 
Hefte 1 und 2) Bezug genommen. 
 
 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
Die Beiladung beruht auf § 65 Abs. 2 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), da 
die Entscheidung auch gegenüber dem 
Beigeladenen nur einheitlich ergehen kann.  
 
Die Klage ist als Verpflichtungsklage 
(vgl. § 42 VwGO) zulässig und auch be-
gründet. Die durch den Bescheid des 
Beklagten vom 31. März 2008 erfolgte 
Ablehnung der beantragten Gewährung 
von Pflegewohngeld ist rechtswidrig und 
verletzt die Klägerin in ihren Rechten, § 
113 Abs. 5 VwGO. Der Beklagte ist ver-
pflichtet, dem Altenheim, in welchem die 
Klägerin stationär aufgenommen ist, für 
die Zeit vom 30. Oktober 2007 bis zum 30. 
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September 2008 für den von der Klägerin 
belegten Heimplatz Pflegewohngeld in 
gesetzlicher Höhe zu gewähren. 
 
Dieser Anspruch folgt aus § 12 Abs. 3 
Satz 1 PflG NW in Verbindung mit §§ 4 
Abs. 2 Satz 1, 7 Abs. 2 der Pflegeeinrich-
tungsförderverordnung (PflFEinrVO, in 
der Fassung vom 3. Mai 2005, 
GV.NRW. S. 498). Danach wird vollstati-
onären Dauerpflegeeinrichtungen für je-
weils einen Zeitraum von 12 Monaten 
Pflegewohngeld gewährt, wenn das Ein-
kommen und das Vermögen des Heimbe-
wohners (und seines nicht getrennt leben-
den Ehegatten) zur Finanzierung der Auf-
wendungen für Investitionskosten ganz 
oder teilweise nicht ausreicht. Diese Vor-
aussetzungen waren im Fall der Klägerin 
im streitbefangenen Zeitraum erfüllt. Ins-
besondere verfügte die Klägerin nicht über 
einzusetzendes Vermögen im Sinne der 
genannten Vorschriften. 
 
Zur Bestimmung des anrechenbaren Ver-
mögens gelten nach § 12 Abs. 3 Satz 2 
PflG NW und § 4 Abs. 2 Satz 2 PflFEinr-
VO u.a. die Vorschriften des Ersten bis 
Dritten Abschnitt des Elften Kapitels des 
SGB XII entsprechend. Nach der danach 
anzuwendenden Vorschrift des § 90 Abs. 1 
SGB XII ist das gesamte verwertbare 
Vermögen einzusetzen. Zum Vermögen in 
diesem Sinn gehören bewegliche und un-
bewegliche Güter und Rechte, sofern der 
zum Vermögenseinsatz Verpflichtete Ei-
gentümer oder Rechtsinhaber ist, sie in 
Geld schätzbar sind und eine gewisse 
Wertbeständigkeit aufweisen. Hiervon 
erfasst werden auch Forderungen bzw. 
Ansprüche gegen Dritte. Die Verwertbar-
keit des Vermögens setzt voraus, dass der 
Vermögensinhaber unter rechtlichen und 
tatsächlichen Gesichtspunkten über das 
Vermögen verfügen kann und auch in der 
Lage ist, es rechtzeitig zur Bedarfszeit zu 
realisieren.1  
                                                 
1 Vgl. BSG, Urteil vom 18. März 2008 - B 8/9b SO 
9/06 R - 

 
Hiervon ausgehend ist es bereits zwei-
felhaft, ob die Klägerin mit ihren An-
sprüchen aus dem in Rede stehenden 
Bestattungsvorsorge- und Dauergrab-
pflege- Treuhandvertrag über verwert-
bares Vermögen im genannten Sinne 
verfügt.  
 
Eine Verwertung der sich aus § 2 des Ver-
trags in Verbindung mit der zugehörigen 
Leistungsaufstellung ergebenden Ansprü-
che durch Veräußerung an einen Dritten 
dürfte schon aus tatsächlichen Gründen 
ausscheiden, weil sich die Leistungsan-
sprüche ausschließlich auf ein bestimmtes 
Grab beziehen und damit so individuell 
ausgestaltet sind, dass von einem Interesse 
Dritter an einem Erwerb dieser Rechte 
nicht ausgegangen werden kann. 
Auch eine Verwertung durch Rückab-
wicklung bzw. Kündigung des Grab-
pflegevertrags ist zweifelhaft. Regelun-
gen betreffend eine etwaige Kündigung 
enthält der Vertrag nicht. Ebenso wenig 
greifbar ist eine Rückabwicklungsmög-
lichkeit aufgrund eines gesetzlichen Kün-
digungsrechts. Zwar kommt ein Kündi-
gungsrecht aus § 649 Satz 1 BGB in Be-
tracht, soweit der „Dauergrabpflege-
Treuhandvertrag" - hinsichtlich der verein-
barten Grabpflegeleistungen - Elemente 
eines Werkvertrags im Sinne von §§ 631 ff 
BGB enthält, wonach der Besteller den 
Vertrag bis zur Vollendung des Werks 
jederzeit kündigen kann. Hieraus folgte 
jedoch nicht ohne weiteres auch ein An-
spruch auf Rückzahlung des vertragsge-
mäß gezahlten Geldbetrags. Abgesehen 
davon, dass nach § 649 Satz 2 BGB im 
Fall der Kündigung eines Werkvertrags 
durch den Besteller der Unternehmer - 
allerdings unter Anrechnung ersparter 
Aufwendungen und des durch anderweiti-
ge Verwendung seiner Arbeitskraft Erlang-
ten - berechtigt ist, die vereinbarte Vergü-
tung zu verlangen, ist zu berücksichtigen, 
dass der „Dauergrabpflege-
Treuhandvertrag" nicht als reiner Werkver-
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trag qualifiziert werden kann. Vielmehr ist 
der in Rede stehende Geldbetrag nach § 4 
des Vertrages im Rahmen eines vereinbar-
ten Treuhandverhältnisses gezahlt worden, 
so dass der Vertrag zumindest auch als 
sog. Treuhandvertrag anzusehen ist, der als 
solcher nicht gesetzlich geregelt ist und für 
den deshalb auch jedenfalls kein spezifi-
sches gesetzliches Kündigungsrecht be-
steht. Auch das allgemein für Dauer-
schuldverhältnisse geltende Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund nach § 
314 Abs. 1 Satz 1 BGB dürfte hier nicht 
eingreifen. Insoweit erscheint es nämlich 
zumindest fraglich, ob der Eintritt der Be-
dürftigkeit der Klägerin einen wichtigen 
Grund im Sinne von § 314 Abs. 1 Satz 2 
BGB darstellt. Denn hierfür scheidet eine 
wesentliche Änderung der Verhältnisse der 
Vertragspartner wie der Eintritt einer fi-
nanziellen Notlage grundsätzlich aus.2
 
Dem war allerdings nicht weiter nachzuge-
hen, weil auch bei Annahme eines Kündi-
gungs- bzw. Rückabwicklungsrechtes er-
hebliche Zweifel bestehen, ob der Klägerin 
etwaige dahingehende Ansprüche als be-
reites Mittel im oben genannten Sinne zur 
Verfügung gestanden hätten, sie diese also 
rechtzeitig zur Bedarfszeit hätte realisieren 
können. Auch dies bedarf indes keiner wei-
teren Klärung und abschließenden Würdi-
gung. Denn letztlich kann die Frage der 
Verwertbarkeit der Ansprüche aus dem 
Bestattungsvorsorge- und Dauergrabpfle-
gevertrag offen bleiben. Selbst wenn näm-
lich hier von einem verwertbaren Vermö-
gen im Sinne von § 90 Abs. 1 SGB XII 
auszugehen sein sollte, könnte dessen Ein-
satz wegen Vorliegens einer Härte im Sin-
ne von § 90 Abs. 3 Satz 1 SGB XII nicht 
verlangt werden. 
Nach dieser Vorschrift darf die Sozial-
hilfe nicht vom Einsatz oder der Ver-
wertung eines Vermögens abhängig ge-
macht werden, soweit dies für denjeni-
                                                 

                                                

2 gl. OVG NRW, Urteil vom 18. November 2005 - 
16 A 3819/99 -; Palandt-Grüneberg, BGB, 67. Auf-
lage 2008, § 314 Rdnr. 9 

gen, der das Vermögen einzusetzen hat, 
eine Härte bedeuten würde. Dies ist hier 
der Fall.  
Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts ist der Wunsch vieler 
Menschen, für die Zeit nach ihrem Tod 
vorzusorgen, dahin zu respektieren, dass 
ihnen die Mittel erhalten bleiben, die sie 
für eine angemessene Bestattung und eine 
angemessene Grabpflege zurückgelegt 
haben. Denn nur auf diese Weise, d.h. nur 
dann, wenn die für Bestattung und Grab-
pflege zurückgelegten Mittel zu Lebzeiten 
nicht zu einem anderen Zweck eingesetzt 
werden müssen, stehen sie nach dem Tod 
für Bestattung und Grabpflege zur Verfü-
gung.3
 
Zur Anwendung dieser Grundsätze auf 
Fälle der vorliegenden Art hat die 
Kammer mit Urteil vom 21. Januar 2009 
- 6 K 2136/07 - ausgeführt: 
 
„Der Anwendung dieser Grundsätze auf 
den vorliegenden Fall steht nicht der Zu-
sammenhang der Härtevorschrift des § 90 
Abs. 3 Satz 1 SGB XII mit den Regelungen 
über die Schonbeträge nach § 90 Abs. 2 
Nr. 9 SGB XII entgegen.4
Zwar sind die Schonbeträge im Fall der 
Gewährung von Sozialhilfe deutlich gerin-
ger als die Schonbeträge, die im Fall der 
Gewährung von Pflegewohngeld gelten 
(vgl. einerseits § 1 Abs. 1 der Verordnung 
zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 
SGB XII, andererseits § 12 Abs. 3 Satz 4 
PfG NW), weshalb einem Bewohner einer 
vollstationären Dauerpflegeeinrichtung 
ohne Weiteres die Mittel verbleiben dürf-
ten, um eine gegebenenfalls auch deutlich 
über dem einfachsten Standard liegende 
Todesfallvorsorge zu treffen, während dies 

 
3 Vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2003 - 5 
C 84.02 -, NJW 2004, 2914; BSG, Urteil vom 18. 
März 2008, a.a.O.; Schl.-Holst. LSG; Beschluss 
vom 1. Oktober 2008 - L 9 B 461/08 SO ER, L 9 B 
246/08 SO PKH -, juris 
4 Vgl. aber: OVG NRW, Beschluss vom 8. Oktober 
2004 - 16 B 1664/04 - 
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bei einem Empfänger von Sozialhilfe nicht 
angenommen werden kann. Gleichwohl 
erscheint es geboten, auch im Fall der 
Gewährung von Pflegewohngeld dem 
Betreffenden die für eine angemessene 
Grabpflege zurückgelegten Mittel zu erhal-
ten. Denn würde dieser darauf verwiesen, 
diese Mittel allein aus seinem Schonver-
mögen aufzubringen - und den Schonbe-
trag damit unter Umständen in voller Höhe 
einsetzen zu müssen -, würde er im Ver-
gleich zum Empfänger von Sozialhilfe in 
ungerechtfertigter Weise benachteiligt, 
dem das - wenn auch geringere - Schon-
vermögen in voller Höhe erhalten bliebe. 
Dies würde indes der gesetzgeberischen 
Wertung widersprechen, in den Fällen der 
Sozialhilfe und der Gewährung von Pfle-
gewohngeld unterschiedlich hohe Schonbe-
träge vorzusehen." 
 
Hiervon ausgehend liegen hinsichtlich 
der in Rede stehenden Mittel für die 
Bestattung und die Grabpflege die Vor-
aussetzungen für die Annahme einer 
Härte im o.g. Sinne vor. Danach sind 
bereite Mittel aus einem Bestattungsvor-
sorgevertrag wie auch für eine zukünfti-
ge Dauergrabpflege insoweit geschützt, 
als sie für eine angemessene Bestattung 
und Grabpflege bestimmt sind. Sie sind 
deshalb nicht einzusetzen und auch - ent-
gegen der Auffassung des Beklagten - 
nicht als dessen Bestandteil dem Schon-
vermögen zuzurechnen, weil dieses sonst 
um den entsprechenden Betrag verringert 
wäre und dem Heimbewohner gerade nicht 
mehr in der gesetzlich vorgesehenen Höhe 
für seine sonstigen Bedürfnisse zur Verfü-
gung stünde. 
Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch 
nicht daraus, dass der mit dem Treuhand-
vertrag vorsorglich zurück gelegte Betrag 
etwa als unangemessen einzustufen wäre.  
Die Angemessenheit einer Bestattung be-
urteilt sich nach den Besonderheiten des 
Einzelfalles. Nach Sinn und Zweck der 
Todesfallvorsorge erscheint es nicht sach-
gerecht, die Angemessenheit auf das Maß 

des unbedingt Erforderlichen zu beschrän-
ken.5
 
Bei der Frage der Angemessenheit eines 
Bestattungsvertrages ist vielmehr zum 
einen der Leistungsumfang zu berück-
sichtigten, und zum anderen die familiä-
re und gesellschaftliche Stellung des Be-
rechtigten. Ausgehend hiervon liegen kei-
ne Anhaltspunkte dafür vor, dass die für 
die Beerdigung vorgesehenen Kosten in 
Höhe von knapp 5.500 Euro, die noch kei-
neswegs als im oberen Bereich der übli-
chen Bestattungskosten liegend gelten 
können, als unangemessen anzusehen sind. 
Gleiches gilt für die für die Grabpflege 
vorgesehenen Beträge, die mit 235 EUR 
jährlich als eher im unteren Bereich ange-
siedelt anzusehen sein dürften. Die Höhe 
der Summe hierfür ergibt sich aus der 
Dauer der Laufzeit, die sich aber ihrerseits 
wieder an der Dauer, für die das Grab be-
legt werden kann, orientiert und deshalb 
ebenfalls als üblich und angemessen einzu-
stufen ist. Die Klägerin kann insoweit auch 
nicht darauf verwiesen werden, dass ihr 
Sohn für die Übernahme der Bestattungs-
kosten und die Grabpflege verantwortlich 
sei, denn sie hat keinen Einfluss darauf, 
dass er dem tatsächlich in einer ihren Vor-
stellungen entsprechenden Weise nach-
kommt, zumal sich die persönlichen Ver-
hältnisse eines Angehörigen auch jederzeit 
und unvorhersehbar ändern können. Des-
halb gewährt der Abschluss eines entspre-
chenden Vorsorgevertrages insoweit die 
größtmögliche Sicherheit und ist im Er-
gebnis nicht zu beanstanden.  
 
Der Annahme einer Härte im genannten 
Sinne steht auch nicht entgegen, dass 
der Bestattungsvorsorgevertrag erst 
nach der Heimaufnahme der Klägerin 
geschlossen worden ist. Zwar kann eine 
Härte im Sinne von § 90 Abs. 3 Satz 1 
SGB XII nicht angenommen werden, wenn 
                                                 
5 Vgl. Schl.- Holst. Landessozialgericht, Beschluss 
vom 1. Oktober 2008, a.a.O. 
 

 5



 © IQB – Lutz Barth             IQB 2009 – Service   
Internetportal zum Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht                                       Rechtsprechungs-Report  

ein Todesfallvorsorgevertrag etwa gerade 
in der Absicht geschlossen worden ist, die 
Leistungsvoraussetzungen herbeizuführen. 
Zur Annahme eines solchen direkten Vor-
satzes genügt es indes nicht, dass der 
Betreffende die Bedürftigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, oh-
ne dass es ihm zielgerichtet um den Erwerb 
eines Leistungsanspruchs ging. Beruht die 
Anerkennung eines angemessenen Bestat-
tungs- und Grabpflegevorsorgevertrags auf 
dem Gedanken der Selbstbestimmung und 
Menschenwürde auch für die Zeit nach 
dem Ableben, so kann nicht bereits das 
Herbeiführen späterer Bedürftigkeit der 
Annahme eines Härtefalls entgegenstehen; 
vielmehr kann sich dies nur aus der indivi-
duellen Einstellung des Betreffenden erge-
ben, wenn sein Ziel nicht eine würdige 
Gestaltung seiner Beerdigung bzw. der 
Grabpflege, sondern die Leistungsgewäh-
rung an sich ist.6
 
Anhaltspunkte hierfür liegen hier nicht vor. 
Der Abschluss des entsprechenden Vertra-
ges steht in zeitlichem Zusammenhang mit 
dem Ableben des Ehemannes der Klägerin; 
es ist nachvollziehbar, gerade in diesem 
Zusammenhang entsprechende Regelungen 
zur Vorsorge für den eigenen Todesfall zu 
treffen, erst recht und gerade, wenn dieser 
Zeitpunkt mit dem der Aufnahme ins Pfle-
geheim zusammen fällt. Dass es der Kläge-
rin demgegenüber etwa darauf ankam, sich 
durch den Abschluss des Bestattungs- und 
Grabpflegevorsorgevertrages finanzielle 
Mittel für andere als die vertraglich ver-
einbarten Zwecke zu erhalten oder sich auf 
andere Weise dadurch finanzielle Vorteile 
zu verschaffen, ist in keiner Weise erkenn-
bar. 
 
(…) 
 
 
 
 

                                                 
6 Vgl. BSG, Urteil vom 18. März 2008, a.a.O. 
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